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4 3 . Verordnung: 3. Durchführungsverordnung zum Arbeitslosenversicherungsgesetz.
4 4 . Verordnung: Mietkommissionen.
45. Verordnung: Abänderung der Verordnung, betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verwaltung des Milch-

wirtschaftsfonds und zur Durchführung seiner Aufgaben.
4 6 . Kundmachung: Feststellungen des Verfassungsgerichtshofes über die Zuständigkeit zur Schaffung von

Ehrenzeichen.
4 7 . Kundmachung: Beitritt weiterer Staaten zur Verfassung der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,

Wissenschaft und Kultur (UNESCO).
48. Kundmachung: Geltung des Pariser Unionsvertrages zum Schutze des gewerblichen Eigentums in der Londoner

Fassung vom 2. Juni 1934 sowie des Abkommens von Neuchâtel vom 8. Februar 1947 über die Erhaltung
oder die Wiederherstellung der durch den zweiten Weltkrieg beeinträchtigten gewerblichen Eigentumsrechte
für die Republik der Vereinigten Staaten von Indonesien.

4 3 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 10. Jänner 1951
über die Verlängerung der Rahmenfristen
nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz
(3. Durchführungsverordnung zum Arbeits-

losenversicherungsgesetz).
Auf Grund des § 14 Abs. 3 des Bundes-

gesetzes vom 22. Juni 1949, BGBl. Nr. 184,
betreffend die Arbeitslosenversicherung (Arbeits-
losenversicherungsgesetz), wird verordnet:

Eine Verlängerung der Rahmenfristen nach
§ 13 Abs. 1 und 2 des Arbeitslosenversicherungs-
gesetzes bis zum Höchstausmaß von drei Jahren
bewirken außer den in § 14 Abs. 1 des Arbeits-
losenversicherungsgesetzes angeführten Tatbe-
ständen auch Zeiträume, während deren der
Arbeitslose im Inland

a) einen geregelten Lehrgang zur beruflichen
Fortbildung besucht hat, durch den er
überwiegend in Anspruch genommen
wurde;

b) wegen einer Invalidität, Berufsunfähigkeit
oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, die
nach ihrem Ausmaß der Arbeitsunfähig-
keit gemäß § 7 AlVG. gleichkommt, eine
Rente aus der gesetzlichen Renten- oder
Unfallversicherung bezogen hat;

c) nach Erschöpfung des Anspruches auf
Krankengeld aus der gesetzlichen Kranken-
versicherung weiterhin nachweislich arbeits-
unfähig war.

Maisel

4 4 . Verordnung der Bundesministerien für
Justiz und für soziale Verwaltung vom
1. Februar 1951 über die Mietkommissionen.

Auf Grund des § 25 Abs. 1 und 2 und des
§ 52 Abs. 2 des Mietengesetzes, BGBl. Nr. 210/
1929, in der geltenden Fassung, wird verordnet:

Gemeinsame Mietkommission.

§ 1. Für die Bezirksgerichte Innere Stadt-
Wien, Favoriten, Hietzing, Fünfhaus, Hernais
und Döbling wird beim Bezirksgericht Innere
Stadt-Wien eine gemeinsame Mietkommission
errichtet.

Vorsitzender der Mietkommission.

§ 2. (1) Den Vorsitz in der Mietkommission
führt derjenige Richter, dem nach der Geschäfts-
verteilung die Mietkommissionssachen zuge-
wiesen sind. Wenn der Anfall an Mietkommis-
sionssachen es erfordert, sind diese auf mehrere
Vorsitzende nach örtlich abgegrenzten Gebieten
aufzuteilen.

(2) Die Vorsitzenden der gemeinsamen Miet-
kommission beim Bezirksgericht Innere Stadt-
Wien sind bei der Verteilung der übrigen rich-
terlichen Geschäfte überhaupt nicht, die Vor-
sitzenden der Mietkommissionen bei den
übrigen Bezirksgerichten jedoch nur insoweit zu
berücksichtigen, als hiedurch die rasche Erledi-
gung der Mietkommissionssachen nicht beein-
trächtigt wird.

Dienstaufsicht und Geschäftsordnung.

§ 3. (1) Auf die Dienstaufsicht über die Miet-
kommissionen finden die Bestimmungen, be-
treffend die Dienstaufsicht über die Bezirks-
gerichte, Anwendung.

(2) Soweit im folgenden nichts anderes be-
st immt wird, gilt die Geschäftsordnung für die
Gerichte I. und II. Instanz auch für die Miet-
kommission.

(3) Der Dienst der Geschäftsstelle der Miet-
kommission wird durch Beamte und Vertrags-
bedienstete des Bezirksgerichtes besorgt. Wenn
es der Umfang der Geschäfte erforderlich macht,
kann der Präsident des übergeordneten Ge-
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richtshofes der Geschäftsstelle der Mietkommis-
sion Beamte oder Vertragsbedienstete zuteilen.

(4) Eingaben an die Mietkommission sind in
der Einlaufstelle des Bezirksgerichtes abzugeben.

Beisitzer und Gebühren.

§ 4. (1) Der Bürgermeister (Gemeindevorste-
her) ha t die von ihm bestellten Beisitzer (§ 30
Abs. 1 und 2 des Mietengesetzes) ohne Verzug
dem Vorsitzenden der Mietkommission bekannt-
zugeben. Zu Beisitzern sind womöglich Personen
zu bestellen, die am Sitze des Bezirksgerichtes
wohnen.

(2) Die Beisitzer haben, bevor sie das erste-
mal als Mitglieder der Mietkommission tätig
sind, dem Vorsitzenden die gewissenhafte und
unparteiische Ausübung ihres Amtes und die
Wahrung des Amtsgeheimnisses mi t Handschlag
zu geloben.

(3) W e n n ein Beisitzer am Erscheinen zu einer
Verhandlung vor der Mietkommission verhin-
dert ist, ha t er dies so rechtzeitig anzuzeigen,
daß noch ein anderer Beisitzer herangezogen
werden kann..

(4) Wird eine Verhandlung vertagt, so sind
ungeachtet der Bestimmung des § 30 Abs. 6
des Mietengesetzes zur neuen Verhandlung die-
selben Beisitzer wie zur früheren beizuziehen.

(5) W e r d e n an einem Tage mehre re Verhand-
lungen vor der Mietkommiss ion durchgeführt ,
so entfällt auf jede Verhand lung der gleiche An-
teil der Beisitzergebühren (§ 32 des Mieten-
gesetzes). Diese Gebühren sind den Beisitzern
aus den Amtsgeldern auszuzahlen u n d von den
Parteien, die die Kosten zu t ragen haben (§ 28
Abs. 4 des Mietengesetzes), e inzubringen.

Verfahren.

§ 5. (1) Die Verhandlungen vor der Miet-
kommission sind auf möglichst kurze Zeit an-
zuberaumen. Zwischen dem Tage des Einganges
des Antrages und der Verhandlung sollen nicht
mehr als vierzehn Tage liegen.

(2) Schriftliche Ladungen an die Parteien
haben den Beisatz zu enthalten, daß die Ge-
ladenen der Ladung Folge zu leisten oder einen
mit der Sachlage vollständig vertrauten und
schriftlich bevollmächtigten Vertreter zur Ver-
handlung zu entsenden haben. Zugleich ist der
Geladene aufzufordern, die zur Klarstellung
des Sachverhaltes dienlichen Belege mitzubrin-
gen. In der Ladung ist auf die im § 6 bezeich-
neten Säumnisfolgen hinzuweisen.

§ 6. Bleibt die Partei, auf deren Antrag das
Verfahren eingeleitet wurde, der Verhandlung
vor der Mietkommission unentschuldigt fern
und wird der Antrag nicht von einer anderen
beteiligten Partei aufgenommen, so gilt er als
zurückgezogen. Ein von der Mehrheit der Mie-

ter eingebrachter Antrag gilt dann als zurück-
gezogen, wenn keiner dieser Mieter zur Ver-
handlung vor der Mietkommission erscheint.

§ 7. (1) Der Vorsitzende kann, wenn er es für
zweckmäßig erachtet, einen oder beide Beisitzer
vor oder nach der Verhandlung an Ort und
Stelle zur Erhebung des Sachverhaltes abordnen.

(2) Über die Verhandlung vor der Mietkom-
mission ist ein Protokoll aufzunehmen; es hat
in gedrängter Kürze Aufschluß über den Gang
der Verhandlung und die Anträge der Parteien
zu geben.

§ 8. Die Entscheidungen der Mietkommission
sind den bei ihrer Verkündung nicht anwesen-
den Parteien von Amts wegen, sonst nur auf
Verlangen zuzustellen. Mehreren Mietern, auf
die sich derselbe Antrag bezieht, ist die Ent-
scheidung nur einmal, und zwar zu Handen des
von ihnen namhaft gemachten Empfängers,
sonst zu Handen des im Antrag zuerst ge-
nannten Mieters zuzufertigen.

§ 9. Von Anträgen (Anzeigen) gemäß § § 7 ,
8 und 10 des Mietengesetzes hat die Mietkom-
mission alle Mieter im Hause mit dem Beifügen
in Kenntnis zu setzen, daß es ihnen freisteht,
sich dazu schriftlich zu äußern oder bei der
mündlichen Verhandlung (§ 28 Abs. 1 des Mie-
tengesetzes) zu erscheinen. Die Benachrichtigung
kann durch den Hausbesorger oder durch deut-
lich sichtbaren Anschlag im Hause bewirkt
werden. Bei Anträgen nach § 7 hat die Miet-
kommission gleichzeitig zu veranlassen, daß eine
Ausfertigung des Kostenvoranschlages (§ 28
Abs. 8 Z. 1 lit. a des Mietengesetzes) zur Ein-
sichtnahme für alle Mieter im Hause aufgelegt
wird.

§ 10. Wird vor der Durchführung einer un-
bedingt notwendigen Erhaltungsarbeit ein Aus-
spruch der Mietkommission über die Zulässig-
keit einer Erhöhung der Hauptmietzinse (§ 7
Abs. 1 des Mietengesetzes) begehrt, so hat die
Mietkommission zunächst nur dem Grunde
nach zu entscheiden, ob und inwieweit die be-
stimmt bezeichnete Erhaltungsarbeit die Er-
höhung der Hauptmietzinse rechtfertigt und
innerhalb welches Zeitraumes die dafür erfor-
derlichen Kosten aus den Hauptmietzinsen zu
decken sind. Darüber, bis zu welchem Betrag
und von wann an die Erhöhung der Haupt-
mietzinse tatsächlich zulässig ist (§ 7 Abs. 2 des
Mietengesetzes), hat die Mietkommission auf
Antrag des Vermieters oder eines Mieters erst
zu entscheiden, wenn feststeht, daß die Erhal-
tungsarbeit wirklich vorgenommen wird.

§ 11. Entscheidet die Mietkommission, daß
eine Erhöhung der Hauptmietzinse tatsächlich
zulässig ist (§ 7 Abs. 2 des Mietengesetzes), so
hat sie den Termin, von dem angefangen der
erhöhte Betrag zu entrichten ist, derart fest-
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zusetzen, daß zwischen dem Tag, an dem die
Mieter, die nicht selbst den Antrag auf Er-
höhung der Hauptmietzinse gestellt haben, von
der Anbringung dieses Antrages Kenntnis er-
halten haben (§ 9), und dem Termin wenigstens
vier Wochen liegen.

Übergangsvorschrift.

§ 12. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Verordnung bei den Mietkommissionen der im
§ 1 genannten Bezirksgerichte anhängige Ver-
fahren sind, sofern bereits eine Verhandlung
stattgefunden hat, von diesen weiterzuführen,
andernfalls aber der gemeinsamen Mietkommis-
sion zu überweisen.

Aufhebung bisheriger Vorschriften.

§ 13. Die Verordnung der Bundesministerien
für Justiz und für soziale Verwaltung vom
16. Dezember 1922 über die Mietkommissionen,
BGBl. Nr. 897, wird aufgehoben.

Tschadek Maisel

4 5 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom 9. Fe-
bruar 1951, womit die Verordnung BGBl.
Nr. 189/1950, betreffend vorläufige Maß-
nahmen zur Verwaltung des Milchwirt-
schaftsfonds und zur Durchführung seiner

Aufgaben, abgeändert wird.

Auf Grund der §§ 3 bis 7 und 11 des Bundes-
gesetzes vom 12. Juli 1950, BGBl. Nr. 167, über
die Regelung der Milchwirtschaft (Milchwirt-
schaftsgesetz) wird verordnet wie folgt:

Im § 5 der Verordnung des Bundesmini-
steriums für Land- und Forstwirtschaft vom
16. September 1950, BGBl. Nr. 189, betreffend
vorläufige Maßnahmen zur Verwaltung des
Milchwirtschaftsfonds und zur Durchführung
seiner Aufgaben, treten an Stelle der Worte
„28. Februar 1951" die Worte „31. Mai 1951".

Kraus

4 6 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 8. Jänner 1951, betreffend die Fest-
stellungen des Verfassungsgerichtshofes über
die Zuständigkeit zur Schaffung von Ehren-

zeichen.

Gemäß § 56 Abs. 4 des Verfassungsgerichts-
hofgesetzes 1930, BGBl. Nr. 127, wird folgender
Rechtssatz kundgemacht, in dem der Verfas-
sungsgerichtshof die Feststellungen seines Er-
kenntnisses vom 12. Dezember 1950, K II-3/50/14,
zusammengefaßt hat:

„Die Schaffung von Ehrenzeichen für Ver-
dienste um die Republik Österreich und für
Verdienste auf Sachgebieten, die in der Voll-

ziehung Bundessache sind, steht der Bundes-
gesetzgebung zu.

Die Schaffung von Ehrenzeichen für Ver-
dienste um ein einzelnes Land und für Ver-
dienste auf Sachgebieten, die in der Vollziehung
Landessache sind, steht der Landesgesetzgebung
zu."

Figl

4 7 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 7. Februar 1951 über den Beitritt
weiterer Staaten zur Verfassung der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur

(UNESCO).

Nach einer Mitteilung der britischen Regierung
haben bis zum 14. Juni 1950 folgende weitere
Staaten die Verfassung der Organisation der Ver-
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft
und Kultur (UNESCO) — BGBl. Nr. 49 aus
1949 — angenommen:

Burma, Ceylon, Costa-Rica, Guatemala,
Haschemitisches Königreich des Jordan, Republik
der Vereinigten Staaten von Indonesien, Irak,
Israel, Jugoslawien, Republik Korea, Monaco,
Pakistan, Panama, Schweden, Schweiz, Thailand.

Figl

4 8 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 19. Februar 1951, betreffend die
Geltung des Pariser Unionsvertrages zum
Schutze des gewerblichen Eigentums in der
Londoner Fassung vom 2. Juni 1934 sowie
des Abkommens von Neuchâtel vom 8. Fe-
bruar 1947 über die Erhaltung oder die
Wiederherstellung der durch den zweiten
Weltkrieg beeinträchtigten gewerblichen
Eigentumsrechte für die Republik der Ver-

einigten Staaten von Indonesien.

Nach einer Mitteilung der Regierung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 7. De-
zember 1950 hat die Regierung der Republik
der Vereinigten Staaten von Indonesien sie da-
von verständigt, daß der Pariser Unionsvertrag
zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom
20. März 1883, zuletzt revidiert in London am
2. Juni 1934 (BGBl. Nr. 7/1948), und das Ab-
kommen von Neuchâtel vom 8. Februar 1947
über die Erhaltung oder die Wiederherstellung
der durch den zweiten Weltkrieg beeinträch-
tigten gewerblichen Eigentumsrechte samt
Schlußprotokoll und zusätzlichem Schlußproto-
koll weiterhin auf dem Gebiete der genannten
Republik in Kraft stehen, und daß sich die Re-
publik der Vereinigten Staaten von Indonesien
mit Wirkung vom 27. Dezember 1949 als selb-
ständiger und souveräner Vertragspartner der
beiden genannten Abkommen betrachtet.

Figl
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